
Von: max.gress@bgbau.de [mailto:max.gress@bgbau.de]  
Gesendet: Dienstag, 13. Juni 2017 18:01 
An: Christoph Degen <c.degen@budau.com> 
Betreff: Antwort: Zulassung Macon Grabenverbauplatte MC 101 mit MC 101 Z 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Degen,  
 
Ihre u. g. Darstellung ist vollkommen richtig, jedoch haben Sie als Benutzer oder Anwender der 
Grabenverbaugeräte nur die Pflicht die Geräte sicher, mit den damaligen Voraussetzungen auf Ihren 
Baustellen einzusetzen. Bis zum Jahre 2011 war eine "Pflichtprüfung (GS-Prüfung)" durch unsere 
Prüfstelle notwendig.  Die Prüfung der Grabenverbaugeräte ist mittlerweile nicht mehr obligatorisch, 
jedoch lassen andere Hersteller eine freiwillige Prüfung weiterhin durchführen.  
 
Zum Verständnis finden Sie anschließend einen Auszug aus der DIN 4124 Ausg. 2012 bzgl. der 
Prüfung:   
 
........  " 5.2.2 Es sollten nur Grabenverbaugeräte verwendet werden, die von einer Prüfstelle bewertet 
worden sind.  
ANMERKUNG Die Prüf- und Zertifizierungsstelle des Fachbereichs Bauwesen im DGUV-Test führt Konformitätsbewertungen von 

Grabenverbaugeräten im Sinne von DIN EN 13331-1 durch." ........... 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen - am besten unter meiner Mobilnr. -  gerne zur Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dipl.-Ing. Univ. Max Greß 
Aufsichtsperson  
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